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Recht für PatentanwältiJmen und Patentan\välte

1. Fall:

Anten Kunz macht an einem Sonntagmergen einen Spaziergang durch Hagen. Im Schaufenster
des Antiquitäte~geschäfts August Meier sieht er eine handsignierte Jugendstilvase, an der ein
Preisschild mit der Aufschrift "DM 900.-" befestigt ist. Abends trifft er auf einer Gartenparty
seinen Freund Hans Lang.

Anton Kunz macht an einem Sonntagmorgen einen Sp

Da Anton Kunz für ein paar Tage verreisen möchte, bittet er Lang, daß dieser für ihn die Vase'

c:i;~: -. für DM 900,-- kaufen und ihm die R~chnung zuschicken solle. Falls die Vase nicht mehr

-:~j - vorhanden sein sollte, möge Lang eine~~i~he Va.se kaufen, die aber p.icht teurer als DM 900,-,
sein dürfe. .

Am Montagmorgen geht Lang zu August Meier und sagt ihm, daß er für Anton Kunz die Vase

kaufen möchte. August Meier antwortet, infolge von Preissteigerungen für Jugendstilvasen koste

das im Schaufenster befindliche Stück jetzt DM 1.100,--.

Lang stimmt im Namen des Kunz diesem Preis zu.

Daraufhin macht Meier im Schaufenster ein Schild an die Vase mit der Aufschrift "verkauft". ~ \Je(d,.J~
Meier übersendet dem Kunz die Rechnung.

---
Als Kunz zurückkommt, telefoniert er mit Lang und sagt ihm, daß der Preis zu hoch sei, er habe

.{: nur mit DM 900,-- gerechnet... ,
i .'

Lang entgegnet, das Geschäft sei über DM 1.100,- zustande gekommen.

. 65 Punkte
Frage:
Kann Meier Zahlung von DM 1.100,-- verlangen und von wem?

J

Abwandlung: 35 Punkte

Wie wäre der Fall zu begutachten, wenn Lang die Vase für DM 900,-- erhalten hätte, aber dem

Antiquitätenhändler August Meier nicht zu verstehen gegeben hat, daß er die Vase für Kunz

nur mit DM 900,-- gerechnet.

Abwandlung:

Wie wäre der Fall zu begutachten, wenn Lang die Vase für DM 900,-- erhalten hätte, aber dem

kauft.

~~

,
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2. Fall:

Patentanwalt P in Hagen ist Mitglied der Scientology Church. Diese Aktivitäten mißfal1en seinem

in Dortmund ansässigen Kollegen K. In mehreren großformatigen Anzeigen in den lokalen
. .

Blättern macht K diesen Sachverhalt publik und ruft zum Boykott der gutgehenden Kanzlei des P

auf. Eine weitere Anzeigenaktion steht unmittelbax bevor. Kann P im Wege des einstweiligen

Rechtsschutzes etwas gegen den Boykottaufruf unternehmen?

1.

a) Prüfen Sie die Zulässigkeit eines Antrags auf Erlaß einer

einstweiligen Verfügung.
Ist Voraussetzung der Zulässigkeit.die Anhängigkeit der

Hauptsache?
Unter welchen Voraussetzungen ist der Antrag des P auf Erlaß

einer einstweiligen Verfügung begründet? (materielle Prüfung

nur skizzenhaftl).

(Ob)
iff~:, ;- -

2.

3.

In welcher Form entscheidet das Gericht und wovon hängt dies

ab?

Erklären Sie in diesem Zusammenhang den. Zweck einer sog.

Schutzschrift.

Welche Recht~mittel sind gegen die Entscheidung des Gerichts

gegeben?
Angenommen, auf das Rechtsmittel des Verfügungsgegners wird

die einstweilige Verfügung aufgehoben. Mit welchen . .

Konsequenzen hat jetzt der AntragssteUer zu rechnen'!

Angenommen, im Rahmen eines Patentverletzungsverfahrens wird

ein Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung gestellt.

Gleichzeitig schwebt ein Nichtigkeitsverfahren beim

Bundespatentgericht. Wie wird das ordentliche Gericht über den

Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung entscheiden?

6.

80 Punkte

~ T>_"'_~+Qn,v~tte

München. den 11. Juni 1997
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Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte

Lösung der 2. Klausur

Lösung Fall I:

Anspruch des Meier gegen Kunz auf Zahlung von
DM 1.100,-- aus § 433 Abs. 2 BGB

I.

Der Anspruch aus § 433 Abs. 2 BGB setzt vora~s. daß zwischen Meier
und Kunz ein Kaufvertrag geschlossen worden ist.

Ein Angebot des Meier zum Abschluß eines Kaufvertrages könnte darin
liegen. daß er die Vase mit Preisschild in das Schaufenster stellt. Fraglich
ist aber. ob Meier sich mit der Ausstellung der Vase rechtlich binden
wollte, ob er also mit Rechtsfolgewillen gehandelt hat. Grundsätzlich ist
davon auszugehen. daß derjenige. der eine Ware in einem Schaufenster
ausstellt, nicht den Willen hat, sich in der Weise zu binden. daß beliebige
kaufwillige Personen durch ihre Annahmeerklärung einen Kaufvertrag
zustande kommen lassen können. In de~ Ausstellung der Vase ist nur eine
Aufforderung des Meier zur Abgabe von Angeboten zu sehen (sog.
invitatio ad offerendum).

:?-:~~
::_.;

Als Angebot kommt die Erklärung des Lang. die Vase für Kunz kaufen zu
wollen, in Betracht.. Diese Erklärung hat den Inhalt} die in dem
Schaufenster ausgestellte Vase für DM 900,-- von Meier für Kunz kaufen.
zu wollen und enthält damit alle regelungsbedürftigen Punkte eines
Kaufvertrages. Zu prüfen bleibt~ ob diese Erklärung für und gegen den
Kunz wirkt. Dies ist der Fall, wenn die Voraussetzungen wirksamer
Stellvertretung gern. § 164 Abs. 1 BGB vorliegend gegeben sind.

Dann müßte Lang zunächst eine eigene Willenserklärung abgegeben
haben. Das setzt voraus, daß er ein Mindestmaß an Entscheidungsfreiheit
hatt~ und nicht lediglich der Überbringer einer fertigen Willenserklärung
(Bote) war. Kunz hat Lang beauftragt. für ihn entweder die Vase im
Fenster oder eine ähnliche zum gleichen Preis zu kaufen. hatte ihm also
durchaus einen gewissen Spielraum eingeräumt. In dem er die auf den
Abschluß eines Kaufvertrages gerichtete Erk1äfung zum Preis von 900,-
DM abgab. hat Lang somit eine eigene Willenserklärung abgegeben.
Ferner müßte Lang im Namen des Kunz aufgetreten sein (sog.
Offenkundigkeitsprinzip). Lang äußerte dem Meier gegenüber, daß er die
Vase für Kunz kaufen wolle und machte damit deutlich. daß er dieses
Geschäft im Namen des Kunz tätigen wolle.
Schließlich müßte Lang für dieses Ges~häft Vertretungsmacht gehabt
haben. Lang ist von Kunz für den Kauf dieser Vase zu einem Preis von
900,- DM bevollmächtigt worden (§ 167 Abs. 1 BGB). In diesem Rahmen
hielt sich seine AngebotserkJärung. so daß er VertretUngsmacht besaß.
Lang ist damit als Vertreter des Kunz tätig geworden. Das Angebot des
Lang ist also mit Wirkung für und gegen Kunz abgegeben worden.

nt>.n 11. "...n. .,. .

München. den 11. Juni 1997
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Dieses Angebot müßte von Meier angenommen worden sein.' Meier erklärt
sich zwar bereit, die Vase zu verkaufen. allerdings zum Preis von
DM 1.100,-. Dies ist eine Annalune unter Änderungen. die nach § 150
Abs. 2 BGB als Ablehnung gilt, verbunden mit einem neuen Angebot.

Lang nimmt dieses Angebot an. Zu klären ist, ob diese Anhalune für und
gegen Kunz wirkt. Dies wäre wiederum dann der Fall, wenn die
VoraussetzUngen wirksamer StellvertretUng vorlägen (§ 164 BGB). Auch
hier hat Lang eine eigene Willenserklärung abgegeben und deutlich
gemacht, daß er- nicht in eigenem, sondern im Namen des Kunz das
Geschäft abzuschließen gedenkt. Fraglich ist nur, ob Lang für einen
Abschluß über 1.100,- Vertretungs macht besaß: Kunz hatte die
Vertretungs macht dahingehend eingeschränk4 daß der Kaufpreis nicht
höher als DM 900,- sein durfte. WeM Lang einem Kaufpreis von
DM 1.100,- zustimmt, dann handelt er nicht mehr innerhalb seiner

I- Vertretnngsmacht. sondern als Vertreter ohne Vertretungs macht. Nach
~~ -§ 117 Abs. 1 DGB könnte der Vertrag nUT dann wirksam werden. wenn

.Kunz ihn genehmigen würde. Diese nachuägliche Zustimmung (§ 184
Abs. 1 BGB) könnte nach § 182 Abs. 1 BGB sowohl Lang als auch Meier
gegenüber erklärt werden. Indem Kunz dem Lang telefonisch erklärt. ihm
sei der preis zu hoch, verweigert er die Genehmigung.

Ein Vertrag zwischen Kunz und Meier ist nicht. zustande gekonunen.
Meier hat gegen Kunz ke.inen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises.

Anspruch des Meier gegen Lang auf Zahlung von
DM 1.100,-- aus § 433 Abs. 2 BGB

ll.

Der vertragliche Anspruch würde voraussetzen. daß Lang mit Meier einen
Vertr.ig schließen wollte. Lang wollte aber nur als Vertreter des Kunz
handeln. so daß vertragliche Anspruche zwischen Meier und Lang nicht
entc;tanden sind. .

Anspruch des Meier gegen Lang auf Zahlung von
DM "1.100,- aus § 179 Abs. 1 BGB

IH.

Voraussetzung dieses Anspruchs ist, daß Lang als Vertreter ohne Ver-
trerung5macht gehandelt hat und daß der Vernetene die Genehmigung des

Vertrages verweigert.

bereits
~n und

dargestellt wurde. hat'. . . . .Wie oben
überschritten somit Vertreter ohneals
Kunz hat den Vertrag auch nicht genehmigt.

Der Anspruch wäre nur dan!1 eingeschränkt oder ausgeschlossen. wenn
Lang den Mangel der Vertrerungsmacht nicht gekannt hätte (§ 179 Abs. 2
BGB) oder Meier den Mangel der Vertretungsmacht gekannt hat oder hätte

. -.. -- .. ,-
8GB). Beide VoraussetzUngen liegen nachkennt:n müssen (§ 179 Abs.

dt:m Sach\'trhalt nicht vor.

München. den 11. Juni 1997
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Lang seine Vertrewngsmacht
~ Vertrewngsrnacht gehandelc.
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. Meier hat deshalb gegen Lang einen Anspruch aus § 179 Abs.

wahlweise auf Erfüllung oder Schadenser~atz wegen Nichterfüllung
Meier Zahlung von DM 1.100.- verlangt. dann macht er

Erfiil1ungsanspruch geltend.

Meier hat gegen Lang einen Anspruch auf Zahlung vonDM 1.100,- aus
§ 179 Abs. 1 BGB.

1. Anspruch des Meier gegen Kunz aus § 433 Abs. 2 BGß

Ansp~ch wäre der Abschluß eines VertragesVorausserzung fiir diesen
zwischen Meier und Kunz.

" " Da Kunz selbst keine Willenserklärung abgegeben hat, wäre auch in..
~ .
.~;: die.c;em Fall der Vertrag nur zustande gekommen, wenn Lang als Vertreter.' im Ralunen seiner Vertretungs macht gehandelt hätte (§ 164 BGB). Wie

oben bereits dargestellt wurde, hatte Lang Vertretungs macht zum Kauf der
Vase für DM 900,-. Diesen Rahmen hat er nicht überschritten. Vor~
aussetzung dafür. daß seine Erklärung fiir und gegen Kunz wirkt, wäre
aber weiterl1in, daß er ausdrücklich im Namen des Kunz aufgetreten ist
oder daß sich aus den Umständen ergeben hätte, daß er den Vertrag :für
Kunz schließen wollte. Beide Voraussetzungen sind nach dem Sachverhalt
nicht gegeben. Hier kommt auch keine Ausnahme vom
Offenkundigkeitsprinzip in Betracht. Insbesondere handelt es sich bei
diesem Geschäft um kein Bargeschäft des täglichen Lebens (es eine
Rechnung erstellt und außerdem fällt der Kaufgegenstand aus dem Rahmen
überHcher Bargeschäfte).

Zwischen Kunz und Meier ist kein KaufVertrag geschlossen worden. Meier
hat gegen Kunz keinen Anspruch auf Zahlung von DM 900,-.

Anspruch des Meier gegen Lang aus § 433 Abs. 2 BGB2.

Zu prüfen ist auch in diesem Fall, ob zwischen Meier un9 Lang ein
Vertrag geschlossen worden ist. Bedenken dagegen könnten sich daraus
ergeben. daß Lang selbst keinen Vertrag mit Meier schließen, sondern nur
als Vertreter des Kunz auftreten wollte. Tatsächlich ist Lang aber bei
Abschluß des Vertrages im eigenen Namen aufgetreten. In einem solchen
Fall ist nach § 164 Abs. 2 BGB der Mangel des Willens. im eigenen
Namen zu handeln, unbeachtlich.
Demnach ist zwischen Meier und Lang ein Kaufvertrag über die Vase
geschlossen worden. I

einen Anspruch auf Zahlung von DM 900,-~ ausMeier hat gegen Lang
§ 433 Abs. 2 BGB.

München. den 11. Juni 1997
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Lösung Fall 2:

zu Frage 1. a)
Die Zu lässigkeit eines Antrags auf Erlaß einer einstweiligen
setzt voraus:

* Statthafti(!keit des Antrags
Es muß sich um die Sicherung eines Anspruchs gegen. der keine
Geldforderung ist. Hier geht es um einen Unterlassungs anspruch. folglich
ist der Antrag auf Erlaß einer ei~tweiligen Verfügung statthaft. Ob der
Fall von § 935. 940 erfaßt wird, spielt für die Zu lässigkeit keine Rolle.
Di~ Rechtsprechung läßt diese F~age auch in aller Regel unbeantwortet.

* Zuständigkeit des an~erufenen Gerichts
§ 937 ZPO -> Gericht der Hauptsache
örtl. - Dortmund wg. allg. Gerichtsstand des K (§§ 12, 13 ZPO)

- Hagen Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (§ 32 ZPO)
sachl. § 23 Nr. 1 GVG Streitwert über 10.000,- DM = > LG
[Notkompetenz des AG der belegenen Sache nach § 942 ZPOJ .

[' :

(

* ordnun!!s!!emäßer Antra~
Schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle (§
920 Abs. 3. 936 ZPO).
Für die Amragstellung besteht kein Anwaltszwang (§ 78. Abs. 3 ZPO).
wohl aber bei ~ündlicher VerhandluJ?g vor dem Landgericht.

* weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen
wie bei Klage also z.B. Parteifahigkeit. Prozeßfähigkeit eIe.
Hier: keine Bedenken.

Anm.: MitUnter wird es als Zulässigkeirsvoraussetzung angesehen, daß
. .. sich der Antragsteller eines Verfügungsanspruchs berühmt und daß der
l_- Verfügungs grund glaubhaft gemacht wird. Nach der auch hier zugrunde

gelegten Meinung handelt .es .sich hierbei um FFagen der Begrundetheit.

zu Frage 1.- b)
Die Hauptsache muß nicht anhängig sein (arg. e § 926 BGB)
Ist Hauptsacheverfahren auch bei Erlaß der einstW. Vfg. noch nicht
anhängig. so gibt dies dem Antragsgegner gern. § 926 ZPO die
MÖglichkeit, die Anordnung der Klageerhebung zu beantragen. Kommt
der Antragsteller dieser gerichtlichen Anordnung nicht nach, so wird die
einstw. Vfg. aufgehoben.

München. den I t. Juni 1997
.;
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zu Frage 2.
Der Anttag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist begründet, wenn
Verfügungs anspruch und Verfiigungsgrund glaubhaft gemacht sind (§§
936.920 ZPO).

G}aubhaftmachung: vgl. 9 :l~4 ZPU (lDSbeS. eldesstattllclle VersIcherung)

venugun2"sansprucn
= materiellrechtlicher Anspruch
Anspruchsgrundlage ist zum einen §§ 1004. 862, 12, 823 Abs. 1 BGB
analog: Hinsichdich aller Rechte und RechtSgüter des § 823 BGB ist auch
ein Unterlassungs anspruch anerkannt (§ 823 Abs. 1 BGB sonstiges Recht:
Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, allgemeines
PersönlichkeitSrecht). Die AnsprilchsvoraussetzUngen sind offenbar. erfüllt.
Problematisiert werden könnte, ob eine Patentanwalts kanzlei ein
Gewerbebetrieb ist (nach überwiegender Meinung kommt auch Arztpraxen
und Anwaltskanzleien der Schutz des ReChts am eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetrieb zugute (vgl. PalandtfThomas, § 823 Rdnr. 21
m.w.N.; SoergellZeuner, § 823 Rdnr. 90; OLG Köln VersR 1996, 234).
Die notWendige Interessenabwägung läßt Boykott als unverhältnismäßige
Reaktion erscheinen. Abwägung mit Meinungsfreiheit (An. 5 Abs. 1 GG)!
Verschulden ist nicht erforderlich (nur bei Schadensersatz). Die Besorgnis
künftiger RechtsverletZungen ist hier ebenfalls zu bejahen. Ausreichend
hierfür ist, wenn konkrete TatSachen vorliegen, aus denen sich greifbar
ergibt. daß ein Eingriff drohend bevorsteht.

... r
~\
0;-

Weiter"e Anspruchsgrundlage: § 1 UWG (+)

Verfü~n2:s~rund -

Dringlichkeit der einstweiligen Regelung (§§ 940. 936. 920 Abs. 2 ZPO).
,, .l.L J "_L_- "L_'-._~'- -,,-,--,,- 1__'

:LU! J1.IIWt:IIUUH~ Wt;I)t:UU!~UC'! !'Id,\;.UICUC uuLlg ; \JC1

wettbewerbm:chtlichem Unterlassunganspruch gern. § 25 UWG nicht
erforderlich.

("'.r (+)

zu Frage 3. a)
Entscheidung durch Urteil nach mündlicher Verhandlung oder durch
Beschluß, wenn keine mündliche Verhandlung (gern. § 937 Abs. 2 ZPO
nur in dringenden Fällen!) stattgefunden hat (§§ 936, 922 Abs. I ZPO).

Muncneo. (ten 11. JUni I ':J'j",
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zu"Frage 3. b).
1:'.."~ 1:;...~..,.h...irlllnfT nhnp mi;nnH,..h. V_h""illnnfT "..1..~ ..~..1.t .-I.....iGU;J """10>""""'~W"~ _..~- ~- T ,. "'0""" U. ,

Anuagsgegner vor dem Problem, seine Position zur GeltUng zu bringen!
Abwehrmittel gegen drohende einstweilige Verfügung: sog. Schutzschrift.
Schriftsatz, der bei zu befürchtender einstweiliger Verfügung - :L.B. im
Zusammenhang mit einer Messe - präventiv bei Gericht eingereicht wird.
Die Schutzschrift ist vom Gericht bei seiner Entscheidung zu

berücksichtigen.
Bezweckt zweierlei:
aa) Abweisung des Antrags durch Beschluß
bb) zumindest aber mündliche Verhandlung
Schutzschrift muß u.U. wegen der möglichen Vielzahl von Gerichtsständen
bei allen zuständigen Gerichten hinterlegt werden.

zu Frage 4.
{o"Viderspruch gegen Beschluß (§§ 936. 924 Abs. 1 ZPO) und Berufung
\.!5egen Urteil (§§ 511 ff. ZPO); keine Revision wegen § 545 Abs. 2 ZPOI

zu Frage 5.
Verschuldensunabhängig nach § 945 ZPO. wenn einstweilige Verfügung
keinen Bestand hat und dem Antragsgegner durch ihre Befolgung ein
Schaden entSteht!

6.
,Das Gericht wird den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung
ablehnen, wenn glaubhaft gemacht ist, daß das Patent auf eine bereits
erhobene Nichtigkeitsklage vernichtet wird und damit die Zweifel im der- Schurztahigkeit des Vert'ügungspatents das Interesse an der Realisierung

des Umerlassungsansprucbs überwiegen (OLG Düsseldorf, Mitt. 1996. 87
(LS): "Eine EinstWeilige Unterlassungsverjügung kommt nicht in Betracht,

(,' wenn da!J' angerufene Gericht unter den gegebenen Umständen ßir den
"Fall. daß (!J über den Patenrverlerzungsvorwurf als erstinstam;liches

Gericht im Klilgeverfahren zu entscheiden härre. die Ausserzung des
Parenrverfahren.'i gem. § 148 ZPO anordnen würde. ")
Andernfalls,- also wenn das angerufene Gericht im erstinstanzlichen
Klageverfahren die Aussetzung anordnen wurde, wIrd es dem Antrag

""stattgeben.

.
I

München. den 11. Juni J 997
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Rccl1t fUr PateDt~nwältinnen und P~tentaDwälte-
Lösung der 2. Klausur

ösullg Fall 1: . .
". ..'
'. '
. AD:sPrUch des 1\'1:eier gegen Kunz auf Zah1~ng ,;on .

D~I1.100,-- aus § 433 Abs. 2 BGB

~r Anspruch aus § 433 Abs. 2 BGB secrt voraus, daß Z\I/ischen Meier
d Kunz ein K:!Ufveruag geschlossen word~il ist.

:t Angebot d~s Meier zum Abschluß eines Kaufvertrages köMte darin
~I".n. daß er die V35~ mit Preisschild in das Schauf~nster stellt. Fraglich. . -

i:. ob Meier si~h mit der Ausstellung der Vase rechtlich binden
.ace. ob er also mit RechlSfo!ge'...'iHen gehandelt hat. Grundsäalich ist
:00 :mszugthen. Cl..l} derjenige. de;- eine Ware in einem Schaufenster
;stellt. nicht d~n Wiilen h:.t. sich in der \Vc:ise zu binden, daß beliebige
~i\\'illige Personen durc~ ih;-e A!Ui2..h.me~rklärung einen Kaufvertrag
;tande kommen lassen. körulen. In d~r Aussc::llung 'der Vase ist nur eine
fforderung des ~1ei~r zur Abg3b~ von Angeboten zu sehen (sog.
itado 3d offuendl!Ii1).

; Angebot koiMii' die Erklärung des Lang. die Vase für Kunz kaufen zu
lien. in Be(f3Cht. Dies~ Erklärung hat d~n Inhal~. die in dem
laufenster ausgestellte Vase für DM 900,-~ \'on Meier für Kunz kaufen
wollen und enthält damit alle regelungsbedürftigen Punkte eines

.dv:::rtrag~s. Zu .prüfen bleibt. ob dkse Erklärung fur und gegen den
12 wirkt. Di~s ist d~r Fall. wenn die VoraussetzUngen wirksarner
:I"'ertr<:~ung gern. § 164 Abs. 18GB voriiegend gegeben si:1.:!.

(°,. -n\._; mul.tei.>rr.üßte urig zl:r.jchst dne eiger.~ Willensc:rklärung abgegeben
:11. D:i$ setzt vuraU$. daß ~r ein t-,'1indc::stmaß an EntScheidungsfrei~eit
: und nicht lediglich -dt::r Überbringer einer fertigen Will~nsef'klärung
~} ~~'ar. Kunz hC!( Lang. beauftrage. rur ihn e~C\yeder. die Vas~ im
Her oder dne ähr.1ich~ zum gleichen. Preis zu kaufen. harte ihm.also
:hau~ ein~n gewis5en 3~j~b dum emgeraumt. In dem er die a~f den
:hluß eines KautVemages gerich[~[e Erklärung zum Preis von 900..
abgab. hat Lang somit eine eigene Willenserklärung abgegeben.

u:r müßte Larp im Namen des Kunz aufgetreten sein .(sog.

:nkundigkeitSprinzip). lang äußerte dem Meier gegenüber, daß er die
~ für Kunz kaufen wolle und machte damit deutlich, daß er dieses

:häft im Namen 'des Kunz tätigea wolle.
ießlich müßte Lclhg für dieses Geschäft 'Yertrerungsmacht gehabt
:n. Lang ist von Kunz rur dea Kauf dieser Vase zu einem Preis von
- DM bevollmächtigt worden (§ 167 Abs. 1 BGB). In diesem Rahmen

sich seine AngebotSerkläIung, SO daß er Venrecungsmacht besaß.
. ist damit als Yemeter des Kunz tiitig geworden. Das Angebot des

:sc also mit W~kung Nr und g~gen Kunz abgegebe~'worden.
\\. : '.%"

~

I

.
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Di~ses Angebot müßte von Meier angenommen worden sein. Meier erklärt
sich 'ZWar bereit.--die V~e zu verkaufen. allerdings zwn Preis von
DM 1.100,--. Dies ist eine Annahme unter Änderungen, die nach § 150
Abs. 2 BGB als Ablehnung gilt. verbunden mit einem neuen Angebot.

~g ~immt dieses Angebot al\~ Zu kl.äJ:en i~t. o~ (ii~e Anriahffi~ für und
(7~aen Kunz: wirl.."'t.Dies wäre wiederum dann der Fan, weM die.
00 . .
VoraussetZUngen wirksamer Stellvertretung vorlägen (§ 164 BGB). Auch
hier hat Lang eine eigene Willenserklärung abgegeben und deutlich
I!emacht. daß er nicht in eigenem. sondern im Namen des Kunz das
Geschäft abzuschließen gedenkt. Fraglich ist nur, ob Lang für einen
Abschluß über 1.100,- Veruerungsmacht besaß. Kunz hatte die
Vercrerungsmacht dahingehend eingeschränkt, daß der Kaufpreis nicht
höher als DM 900,- sein durfte. WeM Lang einem Kaufpreis von
r' f .1.100.-- zustimmt, dann handele er nicht mehr innerhalb seiner

..;trerungsmacht, sondern als Verneter ohne Veruerungsmacht. Nach
.. tAbs. 1 BGB könnte d~r Vertrag nur dann wirksam werden. wenn

,unz ihn ben~hmigen \I,"Ürde. Diese nachträgliche Zustimmung (§ 184
\bs. 1 BGB) könnt: nach § 182 Abs. 18GB sowohl Lang als auch Meier
:egenüber erklä.rt werden. Indem Kunz dem Lang telefonisch erklä.."t. ihm
d der Preis zu hoch. ver'>veigut er die Genehmigung.

:in Vertrag r.",ischen KUilZ und Meier ist nicht zustande gekommen.
kicr hat g~g~:1 Kunz kein~n An~pruch "auf Zahlung des k"aufpreis~s. .

"-

Anspruch des ~!eier gegen Lang auf Zahlung von
D~1 t .100,-4 aus § 433 Abs. 2 BGB

~r ',':::r::aglid:~ Anspruch ',I,.'ürd:: vorausse:z~n, daß Lang Jl1it :V1der ~i['\en
:i!g schlit:ßt;n wollc~. L:i~g - \~'9I1te. ab::r nur 2.ls Vertreter des Kunz

:1'~;'!n. so daß ve:-trClgliche A:lsprüche zwischen Meia und lang nicht
~.lIkn sind.

Anspruch des Meier gegen Lang .auf Zahlung yon
D:'\I,1.100,:""aus § 179 Abs. 1 'BGB .

aussetzung dieses Anspruchs ist. daß Lang als Vertreter ohne Ver-
H1gsmacht gehand~lt hat und daß der Vertretene die Genehmigung. des
:rages vC:CVleigert.

dar&.estellt wurde. hat Lang. seine Vemetungsmacht
so.mie als Vertreter ohne Vemetungsmacht gehandelt.

. . - .

oben bc:rei(s wurde,
schritten und
~ hat den Vertrag ;!uch nicht genehmigt.

.4
Anspruch wäre nur dann einaeschränkt oder ausgeschlossen. wenn. . ~

den M<it\l!el d~riVPrt nl"t7..".."",.}" nir;" apt-":Innr h5r,... (F, 17Q Ah~- '2"'~"6"" V'.<;I~rcNngsmacn~ IIll.lIl äC;lI.dJUlllliU~C \S 117 rwOl. .:.

, oder Meier den ~angel der Vertrerungsmachc gekannt h~t oder hätte
:0 müssen (§ 179 tAbs. 3 BGB). Seide VoraussetZUngen liegen n~ch
;achyerhalt ~icht vor. .
'.~: : i ". ;... .

München. den t 1. Juni 199'I ,
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Meier hat deshalb gegen Lang einen Anspruch aus § 179 Abs. 1 BGB
wahlweise auf EifÜllung oder SchadensersatZ wegen Nichterfüllung. Wenn
Meier Zahlung von DM 1.100... verlangt, dann macht er seinen
Erfü H un gsansp roch g el tend.

,~'1eierh~t ,gegen ~g ~inen"..\nSpruch ~uf ~ahlun~'v~n DM 1.100:.- aus.
§.179-Abs.IBqB. ...'.

..

I. Anspruch des i\leier gegen Kunz aus ~ .:133 Abs. 2 BGB

-"'ischen Meier und Kunz.

. Kunz selbst keine WiUe~erklä~ng ::bgegeben hat, wäre auch in
li~sem Fall der Vertrag nur Z'~s(ande gekoiI'...i1en. weM Lang als Vertreter
m Rahmen seiner Veruet'Jr-gsmachc geha.t,delt härte (§ 164 BGB). Wie
)b~n bereics d:![gescellt wurde. h:me bng Veruerungsmacht rum Kauf der
lase Nr DM 900.-. Diesen Rahm~n hat e: nicht überschci~en. Vor.
LusSetzung dafür, d:ill seine Erklärung für und gegen Kunz wirk."t, wäre
Lber weicechi:1. daß er ausd.rüclc1ich. im Namen. des Kunz ~ufgetre(en ist
)der d.aß sich aus def\ l}ms~i!,d~n. ~rgeben hätte. daß. er. den Vertrag jUr .'

(u:u: .schließen wollte~ Seide VoraussetzUngen sind nach dem 'Sachverhalt
licht gc:ge~en. Hier kO!l".mt auch keine Ausnalune vom
)ffenkundigkeicsprinzip in Betracht. Insbesondere handelt es sich bei
iiesem Geschäft um kein Bargesch5ft d;:s täglichen lebens (es eine
?ech.nung em:l!t und au~rd~~ fillt eier Kaufgegens:and aus dem Rahmen
:hertich~r Barge:;chäft~j.

. 'i!>chl:n Kunz und ~1eier is: kein Kauf\..~rtr~g g~schlossen worden. Meier

f ~~gen Kunz keine:l Anspru~h auf Z3.J'1!ung "'on D~1 900,--.t
\...

~

. . Anspruch des Meier gegen Lang aus. § 433 Ab~. 2 BGB

- -

u prüfen -iSt auch' in diesem Fall. ob zwischen Meier und u.ng ein
~l'1rC!g geschlossen worden ist. Bed::nken dagegen könnten sich daraus
geben. daß Lang selbst keinen Vemag mit Meier schließen, sondern nur
; Vertreter des Kunz auftreten wollte. Tatsächlich ist Lang aber bei
1schluß des Vertbges im eigenen Namen aufgetreten. In einem solchen
1\ ist nach § 164 Abs. 28GB der Mangel des Willens. im eigenen
unen zu handetn~ -unbeachttich. J

:mnach ist zwisch!n' Meier und Lang ein KaufVertrag üb~r die Vase
;chlossen worden,

.ier hat gegen Lang eInen
33 Abs. 2 BGB\ -

'"

Anspmch auf Zahlung von DM 900.-- aus

Manchen. den I J. Juni t9~
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Lösung Falt 2:

..

J Frage 1. a)
'ie Zu lässigkeit eines Antrags. auf ErI~ einer ~in,stweili~en Verfügung
~tZt \"o.ra~5.:'" - . "." . . ' .

, -' . .

Sratthafii2"keit des Antrags ~
s muß sich um die Sicherung eines Anspruchs ~, der keine
'eldford~rung isc. Hier- geht es um einen Umerlassungsanspruch, folglich
c der Antrag auf Erlaß einer einsrweiligen Verrugung statthaft. Ob der
111 von § 935, 940 erfaßt wird, spielt für die Zulässigkeit keine Rolle.
ie RechtSprechung läßt diese Frage auch in aBer Regel unbeant\l.'onec.

Antrags. auf Erl~ einer ~in,st\veili~en

luscändisrkei( des an~erufenen Gericht<;
ZPO . > Gericht der HauptSache

.; )ortmund wg. allg. GerichESst2I\d des K (§§ 12. l3 ZPO)
- Hagen GerichLSstand d~r unerlaubten Handlung (§ 32 ZPO)

hl. § 23 Ne. 1 GVG Streitwert über 10.000.- DM = > LG
}~Ompelenz c~s AG der beleg~nen Sache nach § 942 ZPO]

'dl'\un~sgemäßer Antra~
-iftlich oder zu Protokoll des UrkUndsbe2Incel1 der Gesch~ftssteUe (§.Abs. 3. 9~6 ~Pq). -. . . '.

di~. Amragstellun.gbesceht keilt AnwaltSzwang (§ 78 Abs. 3 ZPQ>.
c~c:r bei mündlicher Verhandlung vor dem Landgericht.

;~~re Zulä5~i2'keirs\'oraussetZunqen
::i K!age also l.B. Pmdiähigkeir. Prozeßfähigkeit etc.
k::in~ Bed~nken.

. ~HtUmu wird es als ZuW..ssigkeitsvoraussetZung angesehen. daß

( ,-\mragsedler eines Verfügungsanspruchs berühmt und daß der," . .1gsgrund glaubhaft gemache wird. Nach der auch hier zugrunde

:n :-'Ieinung hJIldelt es sich hierbei um Fragen der Begründecheit.

e I. b)
'i>lsj!ch~ muß nicht anhängig s~in (arg. e § 926 BGB)
plsacheverfahren auch bei Erlaß der. einstW. Vfg. noch nicht
~. $0 gibt dies dem Antragsgegner gern. § 926 ZPO die
keic. die AnordnUng der Klageerhebung zu beantragen. Kommt
~agsteller dieser gerichtlichen Anordnung nicht nach, so wird die
,,'fg. aufgehoben...

...

München. den 1 L Juni 1991
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zu Frage 2.
Der Antfag auf Edaß- einer einstWeiligen "
Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund
936, 920 ZPO).
'au?haftmach~n9:: vg.~. .~- 294 ~PO (insbes. ei~esstattUch~ Ver~ichenm~) "

~rru2iJnesa~$Druch
matedellrechtlicher Anspruch

1spruchsgrundlage ist zum einen §§ 1004, 862, 12, 823 Abs. 1 BGB~'
alog: Hinsichc1ich aller Rechte und RechtSgi}ter des § 823 BGB ist auch
1 Unterlassungsanspruch anerkannt (§ 823 Abs. 1 BGB saMtiges Recht:
~cht 2m eingerichteten und ausgeübt~n Gewerbebetrieb. allgemeines
:rsönlichkeitSrecht). Die Anspruchsvorausseczungen sind offenbar erfilllt.
nblematisiert werden könnte. ob eine PatemanwaItSkanzlei dn

." ~rbebec.rieb ist (nach übervdegender Meinung kommt auch Arzrpra.."Xen

~...nwalcskanzleien der Schutz des Rechcs am eingerichte(~n und
sgeübten Gtwerbebetrieb zugute (...gl. PalandtIThomas, § 823 Rdnr. 21
w.N.; SoergellZeuner, § 823 RdnI. 90; OLG Köln VersR 1996. 234).
e not'\vendige Inc~ressenabwägung läßt Boykott als unverhältnismäßige
~3kcion erscheinen. Abwägung mit Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG)!
~rschuldtn ist nicht erforderlich (nur bei Schadensersatz). Die Besorgnis
nftiger Rechcs\'erleaungen ist hier e?enfalls zu bejahen. Ausreichend
~rfü(' ist, wenn 'konkrete Tatsachen.. vorliegen. aus denen sich greifbar"
:ihr. daß ein Eingriff drohend bevorstehe.

~ite:e Anspruchsgrundlage: § I Lr"\VG ( .;-)

-fürun~5~rund
:lglichkei( der eins..v:':i!ifen Regelung (§§ 940. .936. 920 Abs. 2 ZPO).
~ Ahwendung wesentlicher Nachteile nötig"; bei
"'ewt:rbsrechtlichem l'nterlassunpnspiuch gern. § 25 UWG nicht
1." 1rlich. -

~.}

'rage 3. '1)
:he:idung 'durch (;rteÜ nach mündlicher Verhandlung oder durch
hluß. w~nn keine mündiich~ Verhandlung (gern. § 937 Abs. 2 ZPO
n dringenden Fällen!) startgefunden hat (§§ 936. 922 Abs. 1 ZPO).
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tU Frage 3. b)'
?aBs EntScheidung'-obne mündliche Verhandlung ergeht. steht. der
\nuagsgegner vor dem Problem. seine Positio!1 zur Gelcung zu bringen!
\bwehrmittd gegen drohende einstweilige Verfügung: sog. Schutzschrift.
;chriftsaLZ. der bei zu befürchtender einst\\'~iliger Verfügung ~z.B. im
~usammenhang mit einer Messe - prävent.iv bei Gericht eingereicht wird.:

>je. SchutzSchrlfC. is.t' vom Gericht bei seiner' Entscheidung zu

::rüdüichtigen.
ezweck.i. zweierlei:
1) Abweisung des Antrags durch Beschluß
) zumindest aber mündliche Verha.ndlung
:hutz.Schrift muß u.U. wegen der möglichen Vielzahl von Gerichtsständen
.j allen zuständigen Gerichten hinterlegt werden.

ff. ZPO): keine Revision wegen § 545 Abs. 2 ZPO!;e;\ t;n.eil (§§ 511

Frage 5. ,

'schuldensunabhängig nach § 945 ZPO. W~M einstweilige Verfügung
1~{1 Be.swd hat und dem Antr~gsgegn~r durch ihre Befolgu,ng ein
3den entSteht! , . .

Gericht wird auf
;':1~n,

;zr

wenn
die AussetZung

:ben.

{

.

.--

München. den 11. Juni 1997
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